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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

§ 1
(1) Der Bebauungsplan Sternschanze 6, für den in der An-

lage durch eine schwarze Linie umgrenzten Geltungsbereich
zwischen Stresemannstraße, Eifflerstraße, Lippmannstraße,
Schulterblatt, Bahnlinie, Schanzenstraße, Lagerstraße, Stern-
straße, Augustenpassage, Neuer Pferdemarkt (Bezirk Altona,
Ortsteil 207), wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:
Eifflerstraße – Lippmannstraße – Juliusstraße – Schulterblatt –
über das Flurstück 185 (Schulterblatt) – Nordgrenzen der
Flurstücke 220 und 215 – über das Flurstück 122 (Bartels-
straße) – Nordgrenzen der Flurstücke 266, 265, 114 und 118 –
Schanzenstraße – Lagerstraße – Sternstraße – Südgrenzen der
Flurstücke 21, 242, 241, 33 – Neuer Pferdemarkt – über das

Verordnung
über den Bebauungsplan Sternschanze 6

Vom 12. Juni 2013

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit § 3 Absätze 1
und 3 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am
5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147), sowie § 1 der Weiter-
übertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl.
S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142,
147), wird verordnet:
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Flurstück 234 (Beim Grünen Jäger) – Südwestgrenzen der
Flurstücke 164, 163, 162, 161, 160, 227, 240 – über das Flur-
stück 151 (Lerchenstraße) – Südwestgrenzen der Flurstücke
287, 285, 146, 147 – Ostgrenze des Flurstücks 752 (Strese-
mannstraße) der Gemarkung Sternschanze – Stresemann-
straße (Bezirk Altona, Ortsteil 207).

(2) Die Begründung des Bebauungsplans sowie die zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 des Baugesetz-
buchs werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für
jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung

können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zu-
sätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, kön-
nen sie gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschä-
digungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2
Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-

stehende Vorschriften:
1. Für die Baugebiete des Geltungsbereichs, die in dem Bau-

stufenplan St. Pauli in der Fassung seiner erneuten Feststel-
lung vom 14. Januar 1955 (Amtl. Anz. S. 61) und in dem
Baustufenplan Altona-Altstadt in der Fassung seiner erneu-
ten Feststellung vom 14. Januar 1955 (Amtl. Anz. S. 61),
geändert am 29. März 1955 (HmbGVBl. S. 153), als „Wohn-
gebiet“ ausgewiesen sind, sowie für die Baugebiete des Gel-
tungsbereichs, die in dem Bebauungsplan St. Pauli 31 vom
23. Januar 1985 (HmbGVBl. S. 45), zuletzt geändert am
4. November 1997 (HmbGVBl. S. 494, 505, 506), und in dem
Bebauungsplan St. Pauli 34 vom 15. Februar 1993 (Hmb-
GVBl. S. 47), zuletzt geändert am 4. November 1997
(HmbGVBl. S. 494, 505, 508), als „Allgemeines Wohnge-
biet“ ausgewiesen sind, wird als Art der baulichen Nutzung
„Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO 1990) in der Fassung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April 1993
(BGBl. I S. 466, 479), festgesetzt.

2. Für die Baugebiete des Geltungsbereichs, die in dem Bau-
stufenplan Altona-Altstadt als „Mischgebiet“ ausgewiesen

sind, wird als Art der baulichen Nutzung „Mischgebiet“
gemäß § 6 BauNVO 1990 festgesetzt.

3. Für die Baugebiete des Geltungsbereichs, die in dem Bebau-
ungsplan St. Pauli 31 und in dem Bebauungsplan St. Pauli 34
als „Kerngebiet“ ausgewiesen sind, wird als Art der bau-
lichen Nutzung „Kerngebiet“ gemäß § 7 BauNVO 1990 fest-
gesetzt.

4. Für die Baugebiete des Geltungsbereichs, die in dem Bebau-
ungsplan St. Pauli 31 als „Fläche für den Gemeinbedarf –
Fernmeldeamt, Deutsche Bundespost“ ausgewiesen sind,
wird als Art der baulichen Nutzung „Kerngebiet“ gemäß § 7
BauNVO 1990 festgesetzt. Es gilt die geschlossene Bau-
weise.

5. Für die Baugebiete des Geltungsbereichs, die in dem Bebau-
ungsplan St. Pauli 34 als „Gewerbegebiet“ ausgewiesen sind,
wird als Art der baulichen Nutzung „Gewerbegebiet“ ge-
mäß § 8 BauNVO 1990 festgesetzt.

6. In den allgemeinen Wohngebieten werden die Ausnahmen
nach § 4 Absatz 3 Nummern 1 und 3 bis 5 BauNVO 1990
ausgeschlossen. Auf dem Flurstück 178 (alte Bezeichnung:
1189) der Gemarkung Sternschanze östlich der Straße
Schulterblatt und auf den in der zeichnerischen Darstellung
des Bebauungsplans St. Pauli 34 mit „(B)“ bezeichneten
Flächen westlich der Bartelsstraße sind sonstige nicht
störende Gewerbebetriebe allgemein zulässig. In dem in der
zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplans St. Pauli
29 vom 2. November 2000 (HmbGVBl. S. 335) festgesetzten
allgemeinen Wohngebiet südlich der Kampstraße sind
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe allgemein zuläs-
sig. In den allgemeinen Wohngebieten können Schank- und
Speisewirtschaften nur ausnahmsweise zugelassen werden.

7. In den Kerngebieten sind Tankstellen im Zusammenhang
mit Parkhäusern oder Großgaragen nach § 7 Absatz 2 Num-
mer 5 BauNVO 1990, Einkaufszentren und großflächige
Einzelhandels- und sonstige großflächige Handelsbetriebe
nach § 11 Absatz 3 BauNVO 1990, Vergnügungsstätten, Ein-
zelhandelsgeschäfte mit überwiegendem Erotiksortiment
(„Sexshops“), Bordelle und sonstige Gewerbebetriebe,
deren Zweck auf die Erregung beziehungsweise Befriedi-
gung sexueller Bedürfnisse angelegt ist, unzulässig. Ausnah-
men nach § 7 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO 1990 werden
ausgeschlossen. In dem in der zeichnerischen Darstellung
des Bebauungsplans St. Pauli 31 festgesetzten Kerngebiet an
der Stresemannstraße sind Nutzungen nach § 11 Absatz 3
BauNVO 1990 ausnahmsweise für Betriebe zulässig, die
Kraftfahrzeuge, Boote, Möbel und sonstige flächenbean-
spruchende Artikel handeln, ausstellen oder lagern; Woh-
nungen sind in diesem Bereich nur im sechsten Vollge-
schoss zulässig. In den Kerngebieten können Betriebe des
Beherbergungsgewerbes sowie Schank- und Speisewirt-
schaften nur ausnahmsweise zugelassen werden.

8. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe, La-
gerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen, gewerbliche Frei-
zeiteinrichtungen (wie Squash- und Tennishallen, Bowling-
bahnen), luftbelastende und geruchsbelästigende Betriebe,
Vergnügungsstätten, Bordelle und sonstige Gewerbebe-
triebe, deren Zweck auf die Erregung beziehungsweise
Befriedigung sexueller Bedürfnisse angelegt ist, unzulässig.
Betriebe und Anlagen sind so zu betreiben, dass schädliche
Lärmeinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in der Fassung vom 26. September 2002
(BGBl. I S. 3831), zuletzt geändert am 8. April 2013 (BGBl. I
S. 734), für die benachbarte Wohnbebauung ausgeschlossen
sind. In den Gewerbegebieten können Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes sowie Schank- und Speisewirtschaften
nur ausnahmsweise zugelassen werden.
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9. In den Mischgebieten werden Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen nach § 6 Absatz 2 Nummern 6 und 7 BauNVO 1990
ausgeschlossen. In den Teilen des Mischgebiets, die über-
wiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, sind
Vergnügungsstätten, Einzelhandelsgeschäfte mit überwie-
gendem Erotiksortiment („Sexshops“), Bordelle und sons-
tige Gewerbebetriebe, deren Zweck auf die Erregung bezie-
hungsweise Befriedigung sexueller Bedürfnisse angelegt ist,
unzulässig. In den übrigen Teilen des Mischgebiets werden

Ausnahmen für Vergnügungsstätten ausgeschlossen. In den
Mischgebieten können Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes und Schank- und Speisewirtschaften nur ausnahms-
weise zugelassen werden.

§ 3
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bleiben im Übri-

gen die bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen be-
stehen.

Hamburg, den 12. Juni 2013.
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans




